
über der ersten Fassung, ob man auch den Gemeinden in der 
DDR die Möglichkeit einräumen sollte, daß sie eigene Sparkas
sen errichten. Wir haben zunächst davon abgesehen, dies zu re
geln, weil wir ausgehen von der gegenwärtigen Situation in un
seren Kommunen, nämlich von der noch fehlenden erforderli
chen Finanzkraft der Gemeinden, um überhaupt solche Sparkas
sen zu errichten, und zweitens auch im Hinblick darauf, daß 
dann diese Gemeinde als Gewährsträger auch letztlich für das
selbe System wie bei der Staatsbank haften muß für die Verbind
lichkeiten der Sparkasse.

Das Problem kann man als offen betrachten; denn nach Ein
führung der Länder haben ja die Länder die Möglichkeit, eine 
andere Regelung zu treffen. Wer es genau gelesen hat, wird fest
stellen: Im Ländereinführungsgesetz §8 Abs. 3 Zifferll ist die 
Möglichkeit geschaffen, daß die Länder das Bankensystem in ih
rem Bereich regeln. Das wird also künftig den Ländern durchaus 
möglich sein.

Diese Sparkassen, von denen ich spreche, sind künftig eben
falls gemeinnützige Anstalten des öffentlichen Rechts. Gewährs
träger - das entspricht dem allgemeinen System - ist die jeweili
ge Kommune, die die Sparkasse errichtet hat und demzufolge 
auch für diese Verbindlichkeiten haftet.

Abgesehen von dieser Gewährsträgerschaft ist zur weiteren 
Sicherung des Vermögens und der Rechte der Bank gewährlei
stet, daß eine Sparkassenaufsichtsbehörde gebildet wird, 
§§24 ff., und im übrigen die Tätigkeit dieser Sparkassen, auch 
wenn sie kommunale Einrichtungen sind, der staatlichen Auf
sicht unterworfen sind.

Da wir gegenwärtig noch keine Länder haben, ist auch dieser 
Übergangsregelung Rechnung getragen. Durch eine entspre
chende Bestimmung im § 24 Abs. 2, nämlich bis zum Zeitpunkt 
der Bildung der Länder.

Die Aufgaben der Sparkassen, selbst der, deren Funktion in er
ster Linie darin besteht, die Bürger und den Mittelstand bank
mäßig zu betreuen, sind in den Grundzügen kurz angedeutet in 
§§ 2 ff. des Gesetzes, und im übrigen wird die Festlegung der Auf
gaben der Satzung oder den Satzungen überlassen.

Was die Organe betrifft, so sind sie auch sehr detailliert gere
gelt, eben im Interesse der Sicherheit und Einheitlichkeit. Es ist 
aber gewährleistet, daß die Organe der Sparkassen der Einfluß
nahme des betreffenden Gewährsträgers unterliegen und daß 
die jeweiligen Gewährsträger bestimmte Personen der Lei
tungsorgane bestimmen, einsetzen bzw. diese Mitglieder wäh
len.

Nach den Übergangsregelungen gemäß § 29 - und das sei ab
schließend bemerkt - führen die bereits jetzt bestehenden Spar
kassen - und ich sagte ja eingangs, im wesentlichen Kreisspar
kassen - ihre Tätigkeit weiter, aber eben auf der Grundlage die
ses Gesetzes. Und demzufolge tritt auch das bisherige Statut 
über die Sparkassen außer Kraft.

Soviel als kurze Bemerkung, Feststellung und Heraushebung 
von Prinzipien.

Der Finanzausschuß empfiehlt dem Hohen Haus auch die An
nahme dieses vorgelegten Gesetzes, abgedruckt in der Drucksa
che 81 a. Ich bedanke mich.

(Schwacher Beifall)

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner:

Danke schön. - Mir liegen dazu keine Wortmeldungen vor. Wir 
können also abstimmen, und zwar, wie ich angekündigt hatte, in 
zwei getrennten Abstimmungen.

Ich frage zunächst: Wer dem Gesetz über die Staatsbank Ber
lin, verzeichnet in Drucksache Nr. 61 a, seine Zustimmung gibt, 
den bitte ich um das Handzeichen. - Danke schön. Wer ist dage
gen? - Ich sehe 3 Gegenstimmen. Wer enthält sich der Stimme? -

Bei 6 Enthaltungen und 3 Gegenstimmen ist das Gesetz so ange
nommen.

Wer dem Gesetz über den Status und die Organisation der 
Sparkassen, also dem Sparkassengesetz, in der Fassung der 
Drucksache Nr. 81 a seine Zustimmung gibt, den bitte ich um das 
Handzeichen. - Danke schön. Wer ist dagegen? - Keine Gegen
stimme. Wer enthält sich der Stimme? - 13 Enthaltungen. Damit 
ist auch dieses Gesetz in 2. Lesung verabschiedet.

Ich gehe über zum Tagesordnungspunkt 15:

Beschlußempfehlung des Wirtschaftsausschusses 
Gesetz zur Änderung des Gewerbegesetzes der Deutschen 
Demokratischen Republik 
(2. Lesung)
(Drucksache Nr. 88 a)

Das Wort zur Berichterstattung hat der Vertreter des Wirt
schaftsausschusses, der Abgeordnete Gerhard Schulz.

Gerhard Schulz, Berichterstatter des Wirtschaftsausschus
ses:

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Es ist ein kurzes 
Gesetz und eine kurze Änderung, deswegen möchte ich es ganz 
gern kurz machen.

Im § 1 des Gewerbegesetzes erfolgt die Änderung dadurch, daß“ 
die Festschreibung des Wohnortes an die Genehmigung von Ge
werbe entfällt.

Im § 2 wird darauf verwiesen, daß das Vertragsgesetz nicht 
mehr Anwendung finden kann, denn das gibt es mit Annahme 
des Mantelgesetzes nicht mehr.

Und als Hinweis möchte ich noch sagen, daß in § 11 Abs. 1 ein 
Verweis auf das Vereinigungsgesetz erfolgt. Das Vereinigungs
gesetz wird in Kürze durch ein neues ersetzt werden. Es müßte 
eine weitere Korrektur des Gewerbegesetzes erfolgen.

Im Namen des Wirtschaftsausschusses bitte ich um Zustim
mung zu der vorliegenden Beschlußempfehlung. - Danke.

(Schwacher Beifall)

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Schmieder:

Ich bedanke mich beim Vertreter des Wirtschaftsausschusses, 
beim Abgeordneten Gerhard Schulz. - Ich sehe eine Anfrage 
Sind Sie bereit, auf diese Anfrage noch einzugehen? v

Dr. Stadermann (PDS):

Herr Abgeordneter, es war noch ein Änderungsantrag gekom
men, um die derzeitig nicht fixierten Pachtverträge der Gewer
betreibenden der DDR zu sichern. Meine Frage: Warum ist er 
nicht eingearbeitet?

Ich stelle diese Frage aus folgendem Grund. Es war in der DDR 
bisher nicht üblich, bei Pachtverträgen jährliche oder überhaupt 
terminliche Fixierungen zu treffen. Das ist bei keinem möglich 
gewesen, das ist auch heute nicht möglich. Alle Gewerbetreiben
den können bezüglich ihrer Gewerberäume und Gewerbeflä
chen vom Kaufladen bis zum Betrieb ab morgen gekündigt wer
den. Das hat keinen Eingang gefunden.

Gerhard Schulz, Berichterstatter des Wirtschaftsausschus
ses:

Im Wirtschaftsausschuß war mehrheitlich die Meinung, daß 
das in diesem Gesetz nichts zu suchen hat. Deswegen wurde es 
nicht eingearbeitet.
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